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Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des  
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die  
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen  
Altersversorgung (EbAV) (Neufassung) 

– Drucksache 19/4673 – 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 971. Sitzung am 19. Oktober 2018 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Arti-
kel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung sich bei der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 
eng am Text der Richtlinie orientiert hat.  

Eine 1:1-Übernahme des Richtlinientextes bedeutet aber auch, dass das Ausfüllen der in der Richtlinie be-
stehenden Spielräume und unbestimmten Rechtsbegriffe der täglichen Aufsichtspraxis der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zufällt.  

Die EbAVs sind in vielen Unternehmen in Deutschland Kernbestandteil in der betrieblichen Altersversor-
gung und Teil einer gewachsenen Struktur. Dabei sind sie aus fachlichen Erwägungen und Kostengründen 
in der Praxis eng mit den Trägerunternehmen verbunden. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung darauf 
zu achten, dass diese Strukturen so weit wie möglich gewahrt werden. Insbesondere sollten Regelungen 
(beispielsweise § 234b Absatz 3 VAG), die so ausgelegt werden könnten, dass diese auf bestehende Struk-
turen einwirken, eng ausgelegt werden.  

2. Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 234a VAG) 

Der Bundesrat begrüßt, dass die Pensionskassen zumindest verpflichtet werden, ihre Geschäftsorganisation 
auf das „Ob“ und „Wie“ der Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Anlageentscheidungen abzustimmen. 
Wenn auch damit keine allgemeine Verpflichtung zur Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Anlageent-
scheidungen geschaffen wird, wird jedenfalls eine Verpflichtung geschaffen, sich mit der Frage der Berück-
sichtigung der ESG-Faktoren auseinanderzusetzen und über die getroffenen Entscheidungen Transparenz zu 
schaffen. Die Verpflichtung, den Umgang mit ESG-Faktoren transparent zu machen, ist nicht nur im Inte-
resse der Begünstigten, sondern auch der Aufsicht und der Öffentlichkeit. Bereits in seinen Stellungnahmen 
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zum Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums vom 8. März 2018 (BR-Drucksache 67/18 (Be-
schluss)) und zum Verordnungsvorschlag über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhalti-
ger Investitionen hat der Bundesrat seine positive Grundhaltung zur Schaffung eines nachhaltigen Finanz-
wesens betont (BR-Drucksache 289/18 (Beschluss)). 

3. Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 234c VAG) 

Der Bundesrat begrüßt, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung klarstellt, dass für alle Pensionskassen 
die Anforderung gilt, dass das Risikomanagementsystem auch sogenannte „ESG-Risiken“ abdecken muss, 
soweit diese Risiken mit dem Anlageportfolio und dessen Verwaltung in Verbindung stehen. Diese Risiken 
entstehen beispielsweise durch Wertverluste bei Finanzanlagen in fossile Energien als Folge von Maßnah-
men gegen den Klimawandel (sogenannte „stranded assets“, „gestrandete Vermögenswerte“). Vor allem be-
stehen diese Risiken unabhängig davon, ob die Pensionskassen in ihren Anlageentscheidungen ESG-Fakto-
ren berücksichtigen oder nicht. Daher war die in § 234c VAG gewählte Formulierung, die alle Pensionskas-
sen ohne Einschränkung erfasst, erforderlich. Überdies ist auch die zusätzliche Klarstellung in der Gesetzes-
begründung begrüßenswert, dass die Anforderung für alle Pensionskassen gilt, da die Nachhaltigkeitsrisiken 
auch dann bestehen, wenn in den Anlageentscheidungen selbst keine ESG-Faktoren berücksichtigt werden. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 234d Absatz 1 Satz 2 VAG)  

In Artikel 1 Nummer 25 sind in § 234d Absatz 1 Satz 2 nach dem Wort „Jahre“ ein Komma sowie die Wörter 
„frühestens zum Ende des Geschäftsjahres, das nach dem 31. Dezember 2018 beginnt,“ einzufügen. 

Begründung:  

Die neue Pflicht nach § 234d VAG, eine eigene Risikobeurteilung durchzuführen, ist nach Absatz 1 Satz 2 
– entsprechend der Richtlinie EU 2016/2341 – mindestens alle drei Jahre durchzuführen. Diese neue Pflicht 
soll am 13. Januar 2019 in Kraft treten.  

Es stellt sich die Frage, ob die neue Pflicht unmittelbar nach Inkrafttreten erstmalig erfüllt werden muss. Es 
ist nachvollziehbar, dass die Implementierung der Vorgaben nicht unmittelbar nach Inkrafttreten gewähr-
leistet werden kann. Von daher ist eine Regelung notwendig, wann der Pflicht erstmals nachzukommen ist. 

Um eine sachgerechte Einrichtung und Umsetzung in den EbAVs zu ermöglichen, sollte eine Risikobewer-
tung frühestens zum Ende des Geschäftsjahres, das nach dem 31. Dezember 2018 beginnt, vorzulegen sein. 
Die Möglichkeit der BaFin, im Bedarfsfall eine Risikobewertung anzufordern, sollte davon unberührt blei-
ben. 

5. Zu Artikel 1 Nummer 28 (§ 235a VAG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine ausreichend bemessene Übergangsfrist zu 
entwickeln, nach der die Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) den neuen Informations-
pflichten nach §§ 234k bis 234o VAG erstmals nachzukommen haben.  

Begründung:  

Die neuen Informationspflichten nach §§ 234k bis 234o VAG bedeuten einen erheblichen, vor allem techni-
schen Umsetzungsaufwand in den Pensionskassen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Konkretisierungen der 
Pflichten erst im Rahmen der geplanten Rechtsverordnungen nach § 235a VAG stattfinden sollen und deren 
Details heute noch nicht bekannt sind. Erst wenn die Details weitgehend bekannt sind, können gerade die 
technischen Umsetzungsarbeiten wirklich beginnen. 

Von daher bedarf es einer ausreichend bemessenen, gesetzlichen Übergangsfrist, bevor die Pensionskassen 
diese Pflichten anzuwenden haben. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, zu welchem Zeitpunkt Pensi-
onskassen regelmäßig im Kalenderjahr über den aktuellen Stand informieren, um zusätzlichen Aufwand der 
EbAVs möglichst gering zu halten. 
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6. Zu Artikel 1 (§ 329 Absatz 1 Satz 2 VAG) 

Der Bundesrat bittet, den Gesetzentwurf im weiteren Verlauf des parlamentarischen Verfahrens zum Anlass 
zu nehmen, um die bestehende Regelung des § 329 Absatz 1 Satz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes da-
hingehend zu konkretisieren, dass klargestellt wird, in welchen Fällen die Aufsichtsbehörde Leitlinien und 
Empfehlungen der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Alters-
versorgung nicht zu berücksichtigen hat. 

Begründung: 

In § 329 Absatz 1 Satz 2 VAG ist vorgesehen, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) Leitlinien und Empfehlungen der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 
die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) so weit wie möglich berücksichtigt. Es erfolgt jedoch keine nä-
here Konkretisierung dieser Maßgabe. Insbesondere gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, in welchen Fällen 
von einer Berücksichtigung von Leitlinien und Empfehlungen abgesehen werden kann.  

Die EIOPA hat im Rahmen der sogenannten Level-3-Regulierung in den letzten Jahren mit einer großen 
Zahl an Leitlinien und Empfehlungen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der nationalen Versiche-
rungsaufsichten genommen. Auf diesen wachsenden Einfluss der EIOPA sowie der anderen europäischen 
Aufsichtsbehörden hat der Bundesrat durch Beschluss vom 2. Februar 2018 hingewiesen und diesen Einfluss 
kritisch hinterfragt (vgl. BR-Drucksache 697/17 (Beschluss)). Zwar sind die Leitlinien und Empfehlungen 
nicht rechtlich verbindlich, und die BaFin kann im Rahmen des sogenannten „comply or explain“-Verfahrens 
davon abweichen. Dies geschieht jedoch in der Praxis kaum, wie eine im Auftrag der Finanzplatz München 
Initiative angefertigte Studie vom 4. Oktober 2016 zeigt (cep-Studie „Die Europäischen Finanzaufsichtsbe-
hörden“): Lediglich 1,01 Prozent der untersuchten Leitlinien der EIOPA wurden von der BaFin nicht be-
rücksichtigt. 

Eine gesetzliche Konkretisierung, wann die BaFin den Leitlinien und Empfehlungen der EIOPA nicht nach-
kommen kann, kann dazu beitragen, dass die BaFin häufiger von ihrem Recht Gebrauch macht und Leitlinien 
der EIOPA nicht in ihre Verwaltungspraxis übernimmt. Diese gesetzliche Konkretisierung würde bei einem 
Abweichen von Leitlinien und Empfehlungen den sich auch aus § 329 Absatz 1 Satz 2 VAG ergebenden 
Rechtfertigungsdruck für die BaFin deutlich reduzieren und eingrenzen. 

7. Zu Artikel 2 (Weitere Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes) 

Es lässt sich feststellen, dass die EU-Aufsichtsbehörden in den letzten Jahren immer häufiger davon Ge-
brauch machen, sogenannte Level-3-Regelungen für die Aufsichtspraxis zu schaffen. Bei diesen Leitlinien 
und Empfehlungen und deren Berücksichtigung durch die nationalen Aufsichtsbehörden ist es wichtig, dass 
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Proportionalität beachtet werden. Vor diesem Hintergrund bittet 
der Bundesrat zu prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass die Belange und Besonderheiten von kleinen 
und mittleren Marktteilnehmern tatsächlich angemessen berücksichtigt werden. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung  

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Ziffer 1.  Zum Gesetzentwurf allgemein 

Die Bundesregierung hat zu den Ausführungen des Bundesrates keine weiteren Anmerkungen. 

Zu Ziffer 2.  Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 234a VAG) 

Die Bundesregierung hat zu den Ausführungen des Bundesrates keine weiteren Anmerkungen. 

Zu Ziffer 3.  Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 234c VAG) 

Die Bundesregierung hat zu den Ausführungen des Bundesrates keine weiteren Anmerkungen. 

Zu Ziffer 4.  Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 234d Absatz 1 Satz 2 VAG) 

Die Bundesregierung hält eine gesetzliche Regelung für die erstmalige Durchführung einer eigenen Risikobeur-
teilung für nicht erforderlich. Eine Auslegungsentscheidung der Aufsichtsbehörde anlässlich des Inkrafttretens 
der neuen Regelungen wäre ausreichend, um dem Petitum des Bundesrates zu entsprechen.  

Zu Ziffer 5.  Zu Artikel 1 Nummer 28 (§ 235a VAG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Die Richtlinie sieht einen einheitlichen Umsetzungstermin zum 
13. Januar 2019 vor. Hinsichtlich des erweiterten Umfangs der jährlichen Renteninformation nach § 234o VAG 
ergibt sich mittelbar eine Übergangsfrist aus der Begründung zu § 234o VAG. Dort wird ausdrücklich dargelegt, 
dass die erforderlichen Angaben erstmals für das Versicherungs- oder Berichtsjahr zusammenzustellen sind, das 
nach dem Inkrafttreten der Richtlinie beginnt. Die Renteninformation verarbeitet Informationen aus einem zu-
rückliegenden Zeitraum. Daraus ergibt sich, dass die Renteninformation den Versorgungsanwärtern nach den 
neuen Vorschriften erstmals im Laufe des Jahres 2020 zur Verfügung zu stellen ist. 

Im Übrigen erfolgt zu § 234l VAG eine Konkretisierung durch die noch zu erlassende Verordnung. Im Hinblick 
auf §§ 234m und 234n VAG weist die Bundesregierung darauf hin, dass die Information bei Beginn des Versor-
gungsverhältnisses bereits durch die bislang geltenden Vorschriften im Wesentlichen abgedeckt ist und insoweit 
der Anpassungsbedarf für die Pensionskassen und Pensionsfonds gering ist. 

Zu Ziffer 6.  Zu Artikel 1 (§ 329 Absatz 1 Satz 2 VAG) 

Aus Sicht der Bundesregierung ist das „comply or explain“-Verfahren für Leitlinien und Empfehlungen ange-
messen. Eine gesetzliche Vorgabe, wann die BaFin Leitlinien oder Empfehlungen abzulehnen hat, wäre mit dem 
Ziel einer europäisch harmonisierten Aufsicht nicht im Einklang. Das europäische Regelwerk sieht für Leitlinien 
und Empfehlungen ein „comply or explain“-Verfahren vor. Die Leitlinien und Empfehlungen von EIOPA werden 
unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten entwickelt und von der obersten Vertretung von 
EIOPA, dem Kollegium der nationalen Aufsichtsbehörden (Board of Supervisors), verabschiedet. Bereits bei der 
Entwicklung der Leitlinien und Empfehlungen wird der Grundsatz der Proportionalität beachtet. 

In diesem Zusammenhang weist die Bundesregierung darauf hin, dass im Rahmen der laufenden Überarbeitung 
der europäischen Aufsichtsstruktur auch dieser Aspekt mit dem Ziel adressiert wird, Proportionalität und Subsi-
diarität durch verbesserte Verfahren und Transparenz zu erhöhen. Dies schließt die Europäische Aufsichtsbehörde 
EIOPA und die Aufsicht über Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung ein. 

Zu Ziffer 7.  Zu Artikel 2 (Weitere Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Das europäische Regelwerk sieht für Leitlinien und Empfeh-
lungen ein „comply or explain“-Verfahren vor. Die Leitlinien und Empfehlungen von EIOPA werden unter Ein-
beziehung der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten entwickelt und von der obersten Vertretung von EIOPA, 
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dem Kollegium der nationalen Aufsichtsbehörden (Board of Supervisors), verabschiedet. Bereits bei der Entwick-
lung der Leitlinien und Empfehlungen wird der Grundsatz der Proportionalität beachtet. 

In diesem Zusammenhang weist die Bundesregierung darauf hin, dass im Rahmen der laufen-den Überarbeitung 
der europäischen Aufsichtsstruktur auch dieser Aspekt mit dem Ziel adressiert wird, Proportionalität und Subsi-
diarität durch verbesserte Verfahren und Transparenz zu erhöhen. Dies schließt die Europäische Aufsichtsbehörde 
EIOPA und die Aufsicht über Ein-richtungen der betrieblichen Altersversorgung ein. 

Nach dem geltenden § 296 Absatz 1 VAG ist darüber hinaus auch die Aufsichtsbehörde verpflichtet, die Vor-
schriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes in einer Art und Weise anzuwenden, die der Art, dem Umfang und 
der Komplexität der Risiken angemessen ist, die mit der Tätigkeit der von ihr beaufsichtigten Unternehmen ein-
hergehen. Aus Sicht der Bundesregierung ist es richtig, dass der Proportionalitätsgrundsatz an das Risikoprofil 
des Unternehmens anknüpft. Soweit kleine und mittlere Marktteilnehmer ein schwach ausgeprägtes Risikoprofil 
haben, können sie aufsichtsrechtliche Anforderungen in einfacherer Weise erfüllen. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie ist der Grundsatz der Proportionalität an mehreren Stellen 
gesondert hervorgehoben (z.B. bei den Methoden der eigenen Risikobeurteilung, dem Risikomanagement, den 
Vorschriften zur Geschäftsorganisation). 
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